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● Zutritt zum Chindsgi haben nur Kinder, Mitarbeitende und Eltern. Sie sind von der
Maskenpflicht befreit. Der Zutritt der Eltern ist weiterhin auf ein Minimum zu
beschränken.

● Die Tagesköchin/der Tageskoch kann die Mahlzeiten mit den Kindern oder weiterhin
separat einnehmen.

● Die Chindsgiräume werden regelmässig durch das Team und/oder
Tagesköchin/Tageskoch gelüftet.

● Personen mit Krankheitssymptomen müssen zu Hause bleiben und sich testen lassen.
● Einhaltung der Empfehlungen des BAG zu Hygiene und Verhalten.  
● Die tägliche Reinigung wird protokolliert.  
● Für Veranstaltungen auf dem Chindsgiareal gelten die Massnahmen und Verordnungen

des BAG.

Rechtsgrundlagen

● Regierungsratsbeschluss vom 08. Juli 2020: Schutzkonzepte für Schulen (RRB Nr. 704/2020)
● Medienmitteilung vom 18. Februar 2022: Aufhebung der Maskentragpflicht an Schulen
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https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/beschluesse-des-regierungsrates/rrb/regierungsratsbeschluss-704-2020.html
https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/medienmitteilungen/2022/02/aufhebung-der-maskentragpflicht-an-den-schulen.html

